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In Luxemburgist aktive
Sterbehilfe nach wievor

verboten: Zwarist sie nicht
mehrfürjeden Kritiker ein
Rückfall in vorchristliche
Barbarei, birgt aber neue

Gefahren. Für die
Befürworter stellt sie die

konsequente
Selbstbesti mmung des

Einzelnen dar.

Ist denLuxemburgerInnengar
nichts mehr heilig? Dawagtenes
doch i m Februar die beiden
Chamber−Abgeordneten Lydie
Err und Jean Huss, einen Geset-
zesvorschlag zur Regelung der
Euthanasie vorzulegen − und
dies i m erzkatholischen Groß-
herzogtum, demBollwerk gegen
den "leichten Tod", so die deut-
sche Übersetzung des griechi-
schen Wortes. Während in den
beiden anderen Benelux−Staaten
bahnbrechende Gesetze zur Le-
galisierung der Euthanasie in
Kraft traten, ist sie ÄrztInnenin
Luxemburg bis heute verboten
− auch bei ausdrücklichem
Wunschder PatientInnen.
In dem Entwurf, der sich an

demvor kurzemin Kraft getrete-
nen belgischen Euthanasiege-
setz orientiert, geht es nach Ly-
die Errs Worten vor allem dar-
um, "unter gewissen Umständen
den Ärzten Straffreiheit zu ge-
währen, wenn sie einem Tod-
kranken auf dessen eigenen
Wunschbei mSterbenoder beim
Freitod helfen". Denn das Recht
auf ein würdiges Sterbensei eine
Frageder Selbstbesti mmungdes
Menschen, so die LSAP−Politike-
rin am Dienstag vergangener
Woche bei einer Podiumsdiskus-
sion. Jeder solle sein Lebensen-
de so gestalten, wie er das
möchte, betont Err.
Wasfür die Euthanasie−Gegne-

rInnen einen Rückfall in vor-
christliche Barbarei darstellt, ist
für die BefürworterInnen nur ei-
ne Konsequenz des zu Ende ge-
dachten Konzepts der individu-
ellenAutonomieüber daseigene
Leben. Andere befürchten, dass
jemand ohne sein Einverständ-
nis ins Jenseits befördert wird,
wie das bereitsinden Niederlan-
den vorgekommen ist. Im Ge-
setzentwurf ist aber auch für
diesen Fall vorgesorgt, sieht er
doch ein so genanntes Sterbe-
testament vor, indemdiePatien-
tInnen ihren Todeswunsch
äußern können. Die InitiatorIn-

nen des Gesetzespro-
jekts betonen, dass es
ihnen weniger umeine
Legalisierung der
Euthanasie als viel-
mehr umderen gesetz-
liche Regelung geht.
Sterbehilfe finde längst
auch in Luxemburg
statt, allerdings "unter
dem Siegel der Ver-
schwiegenheit", merkt
Lydie Err an. Ein Gesetz
könnte den Weg aus je-
ner juristischen Grau-
zone weisen, indersich
sowohl Arzt als auch
Patient zurzeit nochbe-
fänden.
Widerstand gegen ein
solches Gesetz kommt
vor allem aus kirchen-
nahen, konservativen
Kreisen, die eine Legali-
sierung der Euthanasie
kategorisch ablehnen.
Oberstes Gebot der Ge-
sellschaft sei es, den
Schutz des Lebens zu
garantieren, konstatiert

der Moraltheologe Erny Gillen.
Die Maxime der Kirche laute:
"Was von Gottes Hand geschaf-
fen, sollte nicht von Menschen-
hand zerstört werden." Zudem
würde ein Euthanasie−Gesetz
Druck auf diejenigen erzeugen,
die nicht sterbewillig sind, so
Gillen. Kritik an der Sterbehilfe
kommt auch von Ärztevertre-
tern. Bernard Thill − i m Escher
Spital Leiter der Palliativstation
− weist auf moderne Heilungs-
therapien hin. Seiner Ansicht
nach müsste statt der Euthana-
sie die Palliativmedizin "staat-
lichinstitutionalisiert" werden.

Niederländische Vorreiter
Eine Vorreiterrolle in der

aktiven Sterbehilfe − Tötung auf
Verlangen− spielten die Nieder-
lande. Dort hatte bereits vor
zwei Jahren das Parlament ein
Euthanasiegesetz beschlossen −
mit einer breiten Akzeptanz in
der Bevölkerung. Das Gesetz
schreibt strengeRegelnvor: Die
PatientInnen müssen unheilbar
krank sein und den Todes-
wunsch wiederholt angemeldet
haben. Was als unerträgliches
Leiden gelten soll, besti mmen
die ÄrztInnen. Ob sie gesetzes-
konform handeln, entscheidet
eine Kommission aus JuristIn-
nen, MedizinerInnenundEthike-
rInnen.
Belgien folgte vor wenigen

Monaten demNachbarland und
gab sich ein Gesetz, das die Tö-
tungauf Verlangenfür unheilbar
kranke PatientInnen und Men-
schen mit einem dauerhaften
psychischenLeidenerlaubt. Die
belgische Regelung geht über
das niederländischeSterbehilfe-
gesetz hinaus. Allerdings wurde
zusammen mit demSterbehilfe-
gesetz auch ein Gesetz zur ver-
besserten Pflegetodkranker Pa-
tientInnenverabschiedet.
In anderen europäischen Län-

dern wirdzumindest offiziell ein
restriktiverer Kurs gefahren. So
verbietet der französische Co-

de pénal sowohl die aktive als
auch die passive Sterbehilfe, al-
so auch das Unterlassenlebens-
verlängernder Maßnahmen wie
künstliche Ernährung, Bluttrans-
fusion oder Beatmung. Die akti-
ve Sterbehilfe gilt in Frankreich
als Mord, die passive als unter-
lassene Hilfeleistung. Allerdings
gab es Fälle, in denen Gerichte
ÄrztInnen freisprachen, die le-
bensverlängernde Maßnahmen
abgebrochen hatten. Wie in
Frankreich ist auch in Deutsch-
land die Sterbehilfe gesetzlich
nicht ausdrücklich geregelt. Von
PolitikerInnen und Verbänden
wird die aktive Formabgelehnt,
währenddie passive weitgehend
akzeptiert ist. Wenn die Patien-
tInnen ausdrücklich verlangen,
eine Behandlung einzustellen
oder gar nicht erst zu beginnen,
dann müssen die ÄrztInnen die-
semWillenfolgen. Bei der soge-
nannten indirekten Sterbehilfe
werden Schmerzmittel verab-
reicht, diedenEintritt des Todes
beschleunigen können. Da der
Vorsatz der ÄrztInnen nur
schwer zu ermitteln ist, ver-
schwimmenoft die Grenzenzwi-
schen der erlaubten indirekten
Sterbehilfe und der verbotenen
aktivenTötung.
Letzterer hätte sich nach bri-

tischem Gesetz auch der Ehe-
mann der Diane Pretty strafbar
gemacht, wenn er dem Wunsch
seiner FraunachSterbehilfe, die
aneiner schwerenfortschreiten-
den Behinderung litt, nachge-
kommen wäre. Die Britin wollte
sich das Recht auf einen selbst-
besti mmten Tod am Europäi-
schen Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg er-
streiten. Ihre Klage wurde mit
der Begründung abgewiesen,
das Recht auf Leben schließe
nicht das Recht ein, mit Hilfe ei-
nes Drittenzusterben.
Das Recht auf Selbstbesti m-

mung des Menschen gilt nach
heutigemVerständnis als zentra-
les Element der menschlichen
Würde. Nach Nietzsches Diktum
"Gott ist tot" scheinen der Auto-
nomie des Subjekts in der Tat
keine Grenzen mehr gesetzt −
wenn nicht durch ein Gesetz.
"Sterbehilfe lässt sich nicht in
Paragrafen fassen", entgegnet
der Zeit-Journalist Robert
Leicht. Doch soll siein die Hän-
de menschlicher Willkür gelegt
werden? Die Freiheit des Einzel-
nen, auch seine "letzte Freiheit"
(François de Closets), kann sich
nur zu leicht in ihr Gegenteil
wenden, wenn sie nicht in einer
gesellschaftlichen Übereinkunft
geregeltist.
Die Frage der menschlichen

Würde bleibt hingegen demGe-
wissenüberlassen. Zuihr gehört
nicht zuletzt auch die seelsorge-
rische Betreuung der Sterben-
den. Denn die "euthanasia exte-
rior" ist nicht ohne "euthanasia
interior", die Sterbeerleichte-
rung nicht ohne die Sterbebe-
treuung, zu verstehen, wie es
der englische Renaissancephilo-
soph Francis Bacon bereits vor
vier Jahrhunderten formulierte.
Das bedeutet, und das wollen
auch die InitiatorInnen des
luxemburgischen Gesetzentwur-
fes, dass Euthanasie und Pallia-
tivmedizin nicht konträr, son-
dern komplementär zueinander
stehen.

StefanKunzmann

Lesgarçonsplusobèsesquelesfilles
D' après de récentes études, en France le degré,
d' obésité des enfants est passé en dix ans de 5 pour
cent à 15 pour cent. Ces chiffres alarmants ont
poussé le député Emile Cal mes à s' enquérir auprès
du Ministre de la Santé si une telle tendance était
aussi enregistrée auprès des enfants l uxembour-
geois. Malheureusement il n' existe pas de chiffres en
ce qui concerne les enfants pour le Luxembourg. En
général, la populati on semble se situer légèrement en
dessous de la moyenne des qui nze pays de l' Union
européenne en ce qui concernela surcharge pondéra-
le et l' obésité. Une enquête menée en 2000/2001 au-
près de 12. 810 lycéen−ne−s a révélé une surcharge
pondérale de 13,5 pour cent pour les filles et les
garçons, al ors que l' obésité touchait 7, 6 pour cent
des filles et 10,4 pour cent des garçons. L' étude a
également montré que le pourcentage d' obésité est
nettement pl us élevé auprès des élèves del' enseigne-
ment technique que chez ceux du régi me classi que.
Comme il ne semble pas exister d' études antérieures
du même type, il est difficile d' éval uer si ces chiffres
sont en augmentati on. Mais à première vue ces taux
paraissent très i mportants − notamment en ce qui
concernel' obésité chezles garçons.

Basraläit gläich hannert Dikkrech...
Die Werbekampagne sei zwar als aggressiv kritisiert
worden, doch was zähle, sei das Ergebnis, zitiert der
Quoti dien den Armeeminister Charles Goerens. Und
das konnte er bei m Marti nsfeste am vergangenen
Mittwoch i n der Diekircher Kaserne feiern: Bereits
240 Frei willi ge hat die Armee i n diesem Jahr ei nge-
stellt. Unter welchen Umständen Sol datI nnen aus
Luxemburg wie aus anderen Ländern zum Ei nsatz
kommen könnten, wird nächste Woche Thema des
Nato−Gipfels i n Prag sei n. Ursprünglich als Osterwei-
terungsgipfel geplant, soll er jetzt auch über die Rolle
der Nato bei m " War on Terror" beraten. Dabei liegt,
wie der Armeeminister die Außenpolitische Kommis-
si on der Chamber am Dienstag i nformierte, der Vor-
schlag der USA auf dem Tisch, ei ne Nato−Truppe zur
Bekämpfung des Terrorismus zu bil den. Diese könnte
ei ngesetzt werden für das, was die USAals Präventiv−
Schläge und defensive I nterventi onen bezeichnen.
Jean Huss, grüner Vertreter i n der Kommission, ist
skeptisch gegenüber dieser Art der Terrorismus-
bekämpfung: " Wir sollten zuerst die sozialen Wurzel n
bekämpfen. Der Terrorismus darf kei nen Vorwandlie-
fern für ei nen Ausbau der Nato. Wenn schon Mi-
litärei nsätze, dann nur i m Rahmen der UNO oder der
OSZE."

Solidarität mit Frieden
Auf die CGFP ist Verlass: Die Staatsbeamtengewerk-
schaft sicherte Justizmi nister Luc Frieden bei ei nem
Meinungsaustausch am Mittwoch i hre Unterstützung
für die Ei nwanderungs− und Asylpolitik der Regierung
zu. " Wenn das großzügige und gesetzlich genau fest-
gelegte Asylrecht sei nen Si nn und Zweck bewahrem
solle, müssten dessen Regel n ei ngehalten werden,
auch wenn dies bedeute, dass nicht alle Asyl bewerber
zugelassen werden könnten", hei ßt es i n der Presse-
mitteil ung der CGFP. Die Gewerkschaft zollt dem Mi-
nister Lob. Dieser hatte sich i n der vergangenen Wo-
che nach dem Beginn der Abschiebewelle ausdrück-
lich auf die ri gi de Auslegung des Asylrechts berufen
und damit die konsequente Abschiebepolitik der Re-
gierung gerechtferti gt. Die CGFP redet ei ner Be-
schleuni gung der Asylprozedur das Wort. Der rechte
Weg bedeutet nach i hrem Standpunkt zügi g durchge-
führte Entscheidungen, damit Härtefällen vorgebeugt
werden könne. Zudemsei ei ne gezielte Entwickl ungs-
politik richti g, um die wirtschaftlichen Probleme der
betroffenen Länder zu lösen.
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